
Auszug aus dem "Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)" vom 11. März 1980 (GV. 
NRW. S. 226, 716), zuletzt geändert durch Artikel 259 des Gesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 274) 

§ 1 DSchG 
Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
(1) Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der 
Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. 

§ 2 DSchG 
Begriffsbestimmungen  
(1) Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein 
öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte 
des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind 
und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe 
vorliegen. Die Vorschriften des Landschaftsgesetzes bleiben unberührt.  
 
(2) Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen. Ebenso 
zu behandeln sind Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen sowie andere von Menschen gestaltete Landschaftsteile, 
wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. Historische Ausstattungsstücke sind wie Baudenkmäler 
zu behandeln, sofern sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden.  
 
(3) Denkmalbereiche sind Mehrheiten von baulichen Anlagen, und zwar auch dann, wenn nicht jede 
dazugehörige einzelne bauliche Anlage die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt. Denkmalbereiche können 
Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile und -viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, 
Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten sein sowie deren engere Umgebung, sofern sie für 
deren Erscheinungsbild bedeutend ist. Hierzu gehören auch handwerkliche und industrielle Produktionsstätten, 
sofern sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.  
 
(4) Bewegliche Denkmäler sind alle nicht ortsfesten Denkmäler.  
 
(5) Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden oder befanden. 
Als Bodendenkmäler gelten auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, 
ferner Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die durch nicht mehr 
selbstständig erkennbare Bodendenkmäler hervorgerufen worden sind, sofern sie die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllen.  
 
(6) Auf Archivgut finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

§ 3 DSchG 
Denkmalliste  
(1) Denkmäler sind getrennt nach Baudenkmälern, ortsfesten Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in 
die Denkmalliste einzutragen; bewegliche Denkmäler sind nur einzutragen, wenn dies wegen ihrer besonderen 
Bedeutung, die auch in einem historisch begründeten Ortsbezug liegen kann, angebracht erscheint. Mit der 
Eintragung oder der vorläufigen Unterschutzstellung unterliegen sie den Vorschriften dieses Gesetzes. Werden 
bewegliche Denkmäler von einer öffentlichen Einrichtung betreut, so bedürfen sie nicht der Eintragung in die 
Denkmalliste; sie unterliegen gleichwohl den Vorschriften dieses Gesetzes. Die Vorschriften der §§ 13 bis 19 
gelten unabhängig von der Eintragung der Bodendenkmäler in die Denkmalliste. 
 
(2) Die Denkmalliste wird von der Unteren Denkmalbehörde geführt. Die Eintragung erfolgt im Benehmen mit dem 
Landschaftsverband von Amts wegen oder auf Antrag des Eigentümers oder des Landschaftsverbandes. 
 
(3) Über die Eintragung ist ein Bescheid zu erteilen. 
 
(4) Die Eintragung ist von Amts wegen zu löschen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
 
(5) Die Denkmalliste steht hinsichtlich der Eintragung von Baudenkmälern und ortsfesten Bodendenkmälern 
jedermann zur Einsicht offen. Hinsichtlich der Eintragung von beweglichen Denkmälern ist die Einsicht nur dem 
Eigentümer und den sonst dinglich Berechtigten oder von ihnen besonders Ermächtigten gestattet. 
 
(6) Der für die Denkmalpflege zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die näheren 
Bestimmungen über Form und Führung der Denkmalliste sowie das Eintragungs- und Löschungsverfahren zu 
treffen. 
 

§ 7 DSchG 
Erhaltung von Denkmälern 
(1) Die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre Denkmäler in Stand zu halten, in Stand zu 
setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit ihnen das zumutbar ist. Für die 
Zumutbarkeit ist auch zu berücksichtigen, inwieweit Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln oder steuerliche 
Vorteile in Anspruch genommen werden können. Die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten können 
sich nicht auf Belastungen durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht worden sind, dass 
Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind. 
 
(2) Soweit die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten den Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht 
nachkommen, kann die Untere Denkmalbehörde nach deren Anhörung die notwendigen Anordnungen treffen. 

§ 8 DSchG 
Nutzung von Baudenkmälern und ortsfesten Bodendenkmälern  
(1) Baudenkmäler und ortsfeste Bodendenkmäler sind so zu nutzen, dass die Erhaltung der Substanz auf Dauer 
gewährleistet ist. 
 
(2) Wird ein Baudenkmal oder ortsfestes Bodendenkmal nicht oder auf eine die erhaltenswerte Substanz 
gefährdende Weise genutzt und ist dadurch eine Schädigung zu befürchten, so kann die Untere Denkmalbehörde 
Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte verpflichten, das Baudenkmal oder das ortsfeste Bodendenkmal in 
bestimmter, ihnen zumutbarer Weise zu nutzen. Den Verpflichteten ist auf Antrag zu gestatten, das Baudenkmal 
in einer angebotenen anderen Weise zu nutzen, wenn seine Erhaltung dadurch hinreichend gewährleistet und die 
Nutzung mit dem öffentlichen Recht vereinbar ist. 

§ 9 DSchG  
Erlaubnispflichtige Maßnahmen 
(1) Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde bedarf, wer 
      a)  Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenkmäler beseitigen, verändern, an einen anderen 
           Ort verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will, 
      b)  in der engeren Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern 
           Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das 
           Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird, oder 
      c) bewegliche Denkmäler beseitigen oder verändern will. 

 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn  
      a) Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder 
      b) ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. 

 
(3) Erfordert eine erlaubnispflichtige Maßnahme nach anderen gesetzlichen Bestimmungen eine Planfeststellung, 
Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung, so haben die dafür zuständigen Behörden 
die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege entsprechend diesem Gesetz in angemessener Weise 
zu berücksichtigen. Im Falle einer bauaufsichtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder 

ustimmung kann die Erlaubnis nach Absatz 1 auch gesondert beantragt werden. Z

 

§ 20 DSchG  
Denkmalbehörden 
(1) Denkmalbehörden sind 
      
      1. Oberste Denkmalbehörde: der für die Denkmalpflege zuständige Minister; 
      2. Obere Denkmalbehörde: die Regierungspräsidenten für die kreisfreien Städte, 
           im Übrigen die Oberkreisdirektoren als untere staatliche Verwaltungsbehörden; 
      3. Untere Denkmalbehörden: die Gemeinden. 

 
(2) Die Kreise sind zur Beratung der Unteren Denkmalbehörden verpflichtet, soweit diese nicht Große oder 
Mittlere kreisangehörige Städte sind. 

 
(3) Die Denkmalbehörden sind Sonderordnungsbehörden. Die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben 
gelten als solche der Gefahrenabwehr. 

 



§ 21 DSchG 
Zuständigkeit der Denkmalbehörden  

(1) Soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist, sind die Unteren 
Denkmalbehörden für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig. 
 
(2) Örtlich zuständig ist die Denkmalbehörde, in deren Bezirk sich das Denkmal befindet. Im Zweifel entscheidet 
die nächsthöhere Denkmalbehörde über die Zuständigkeit. Bei Bodendenkmälern richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach der Entdeckungsstätte; bei Gefahr im Verzuge kann auch die Denkmalbehörde Anordnungen 
erlassen, in deren Bezirk sich das Bodendenkmal befindet. 
 
(3) Ist der Bund oder das Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter eines Denkmals 
betroffen, entscheidet an Stelle der Unteren Denkmalbehörde der Regierungspräsident. 
 
(4) Die Unteren und Oberen Denkmalbehörden treffen ihre Entscheidungen im Benehmen mit dem 
Landschaftsverband. Das Benehmen gilt als hergestellt, wenn der Denkmalbehörde nicht innerhalb von drei 
Monaten eine Äußerung des Landschaftsverbandes vorliegt. Will die Denkmalbehörde von der Äußerung des 
Landschaftsverbandes abweichen, so hat der Landschaftsverband das Recht, unmittelbar die Entscheidung der 
Obersten Denkmalbehörde herbeizuführen. § 22 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 

§ 22 DSchG 
Denkmalpflege  

(1) Die Denkmalpflege obliegt den Gemeinden und Gemeindeverbänden als Selbstverwaltungsaufgabe. § 20 
bleibt unberührt. 
 
(2) Die Landschaftsverbände beraten und unterstützen die Gemeinden und Kreise in der Denkmalpflege und 
wirken fachlich bei den Entscheidungen der Denkmalbehörden mit. 
 
(3) Die Landschaftsverbände nehmen im Rahmen der Denkmalpflege durch Denkmalpflegeämter insbesondere 
folgende Aufgaben wahr: 
 
     1.  Fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in allen Angelegenheiten des 
          Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
     2.  wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung der Denkmäler sowie deren 
          Veröffentlichung und wissenschaftliche Behandlung der Fragen von Methodik und 
          Praxis der Denkmalpflege, 
     3.  Konservierung und Restaurierung von Denkmälern sowie fachliche Überwachung 
          dieser Maßnahmen, 
      4. wissenschaftliche Ausgrabungen, Bergung und Restaurierung von Bodendenkmälern, 
          Überwachung dieser Maßnahmen sowie Erfassung der beweglichen Bodendenkmäler, 
      5. Bewirtschaftung der ihnen vom Land bereitgestellten Mittel für die Denkmalpflege, 
      6. Wahrnehmung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen und sonstigen 
          Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände oder anderer öffentlicher Stellen 
          als Träger öffentlicher Belange, 
      7. Beratung bei der Vorbereitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. 

 
(4) Die Denkmalpflegeämter sind bei der Erstellung von Gutachten an fachliche Weisungen nicht gebunden; sie 
sind berechtigt, ihre Gutachten an diejenigen Personen, Behörden und sonstigen Stellen zu übermitteln, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen. 
 
(5) Für ihr Gebiet nimmt die Stadt Köln an Stelle des Landschaftsverbandes Rheinland die Aufgaben der 
Bodendenkmalpflege wahr. 
 


